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████████████████

m i t  E-Mail   vo m  09.11.2015   bean t ragen   Sie,   die  anlässlich   einer   

De mo nstra tions-veranstal tu ng   a m   2 9.10.2015   durch   die   Polizei   gefer tig ten  

Lich tbildaufnah men  einzusehen. 

Ihre m  Antrag  kann  zu m  jetzigen  Zei tp unk t  noch  nich t  en tsprochen  werden.   

Die   a m   29.10.2015   gefer tig te n   Lich t bildaufnah men   erfolg ten   durch   den   

offenen   Einsatz   technischer   Mi t tel  zur  Gefahrenab wehr   un d  

Kri minali tä tsbekä m pfun g  nach   §  27  Abs.   2  Polizei-   und   

Ordnun gsbehördengese tz Rheinland-Pfalz (POG). 

Aus   Anlass   dieser   Veranstal tu ngen   werden   zur   Zei t   noch   verschiedene   

strafrech tliche   Ermi t tlun gs-  un d   Ordnungswidrigkeiten verfahren  gefüh r t,   so   

dass   ein   ev tl.   Infor-m a t ionszugang   eine   Beein träch ti gu ng   der   Tätigkeit   der  

Polizei, der  sonstigen  für  die  Gefahrenab wehr  zuständigen  Stellen  oder  der   

Staatsanwal tschaf t   darstellen   könn te.   Unter   Umständen   ist   die   Gewährun g  
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des Informationszugangs auch von der Einwilligung einer oder eines Drit ten  

abhängig, so dass ein Beteiligungsverfahren nach § 6 LIFG erforderlich sein  

könnte. 

Nach  Abschluss  der  Verfahren  räumen  wir  Ihnen  jedoch  grundsätzlich  die  

Möglichkeit  ein,  die  digitalisierten  Lichtbilder  bei  unserer  Dienststelle  

einzusehen.  Es  steht  Ihnen  frei,  dies  sodann  erneut  zu  beantragen.  

Spätestens  einen  Monat  nach  Abschluss  der  maßgebenden  

Ermit tlungsverfahren  erfolgt  die  unverzügliche  Löschung  der  

Lichtbildaufnahmen. 

Zum  jetzigen  Zeitpunkt  lehnen  wir  daher  Ihren  Antrag  zur  Einsicht  der  

gefertigten Lichtbildaufnahmen nach § 7 Abs. 1  und 2, 9  Abs. 1 Ziff. 3  LIFG 

ab. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe  

Widerspruch  erhoben  werden.  Der  Widerspruch  ist  schrif tlich  oder  zur  

Niederschrif t  beim  Polizeipräsidium  Mainz, Valenciaplatz 2, 55118 Mainz zu  

erheben.  Bei  schrif tlicher  Einlegung  des  Widerspruchs  ist  die  

Widerspruchsfrist  nur  gewahrt,  wenn  der  Widerspruch  vor  Ablauf  dieser  

Frist bei der Behörde eingegangen ist.

Es steht  Ihnen weiterhin  die  Möglichkeit  offen, den Landesbeauftragten  für  

die Informationsfreiheit zu beteiligen (§ 7 Abs. 2 LIFG). 

Mit freundlichen Grüßen

2/3



Im Auf trag

███
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